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Richtlinie Uber die Gewahrung von Zuwendungen zur
Unterstlitzung der Entwicklung, Anwendung und
Uberpriifung von Kinderschutzkonzepten in Angebo-
ten der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich
(Richtlinie OGS Kinderschutzkonzepte)

Vollzitat

Richtlinie OGS Kinderschutzkonzepte vom 15. Marz 2026 (MB.NRW 2026 Nr. 99)

Runderlass
des Ministeriums fur Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration

Vom 15. Marz 2026

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
Das Land gewahrt nach MaBgabe dieser Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der

Landeshaushaltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBI. NRW. S. 445), die zuletzt durch Runderlass
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https://recht.nrw.de
https://recht.nrw.de/mbnrw/2026-99
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vom 25. Mai 2025 (MBI. NRW. S. 732) geandert worden sind, in der jeweils geltenden Fassung,
im Folgenden VV zur LHO beziehungsweise VVG zur LHO, Zuwendungen zur Unterstlitzung der
Entwicklung, Anwendung und Uberpriifung von Kinderschutzkonzepten in Angeboten der Offe-
nen Ganztagsschule im Primarbereich, im Folgenden OGS, in Nordrhein-Westfalen. Ein Anspruch
auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehdorde
aufgrund ihres pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen der verfligbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Forderung

Gefordert werden MaBnahmen, die wesentlich zur Entwicklung, kontinuierlichen Anwendung und
regelmaBigen Uberpriifung von Kinderschutzkonzepten nach § 11 Absatz 5 in Verbindung mit § 11
Absatz 1 des Landeskinderschutzgesetzes NRW vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 509), das
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 647) geandert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung, in auBerunterrichtlichen Angeboten der OGS beitragen und diese be-
fordern.

Die MaBnahmen kénnen sowohl am Standort einer OGS, standortibergreifend im Verantwor-
tungsbereich desselben Tragers auBerunterrichtlicher Angebote der OGS, im Folgenden Ganz-
tagstrager, als auch ganztagstragertbergreifend durchgefiihrt werden. Teilnehmen kénnen dar-
an auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auBerschulischer, privat-gemeinnutziger Kooperations-
partner des auBerunterrichtlichen Bereichs der OGS, beispielsweise aus den Bereichen Sport
oder Kultur.

Im Rahmen der MaBnahmen kdnnen zudem Aspekte gefdrdert werden, die der Verzahnung des
Kinderschutzkonzeptes mit in den Primarschulen bestehenden oder zu entwickelnden Schutz-
konzepten gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch nach § 42 Absatz 6 des Schulgesetzes NRW
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Mai
2025 (GV. NRW. S. 501) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, dienen. Zuwen-
dungsfahige MaBnahmen kdnnen insbesondere sein:

a) Fachtage,
b) Workshops,
c) Fortbildungen,

d) Durchflihrung von Informations- oder Sensibilisierungsangeboten fir Kinder und ihr soziales
Umfeld oder

e) Entwicklung und Herstellung von Materialien zur Information, Beratung und Sensibilisierung.
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3
Zuwendungsempfangerin oder Zuwendungsempfanger

3.1

Zuwendungsempfangerinnen oder Zuwendungsempfanger sind freie Trager der Kinder- und Ju-
gendhilfe, die nach § 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch — Kinder und Jugendhilfe — in der
Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI. | S. 2022), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 3. April 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 107) geandert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung, anerkannt und zugleich freie Ganztagstrager sind. Sie sollen ihren Sitz in
Nordrhein-Westfalen haben. In begrindeten Ausnahmefallen kann von einer Anerkennung nach
§ 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch abgesehen werden. Darlber entscheidet die Bewilli-
gungsbehdrde in Abstimmung mit dem fiir Kinder zustandigen Ministerium im Einzelfall.

3.2

Zuwendungsempfangerinnen oder Zuwendungsempfanger kénnen dartber hinaus die ortlichen
Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe sein, sofern die MaBnahmen gemeinsam mit freien Ganz-
tagstragern und in der Verantwortung der ortlichen Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe durchge-
flhrt werden.

3.3

Zuwendungsempfangerinnen oder Zuwendungsempfanger kdnnen Uberdies die 6ffentlichen
Schultrager sowie freie Schultrager sein, sofern die MaBnahmen in Abstimmung mit den ortli-
chen Tragern der 6ffentlichen Jugendhilfe durchgefiihrt werden.

4
Zuwendungsvoraussetzungen
4.1

Sofern einschlagig haben freie Trager der Kinder- und Jugendhilfe einen Nachweis dartber zu
erbringen, dass sie hach § 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch anerkannt und zugleich Tra-
ger auBerunterrichtlicher Angebote der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich sind.

4.2

Eine Doppelforderung ist ausgeschlossen.

5
Art und Umfang, Hohe der Finanzierung

5.1
Zuwendungsart

Projektférderung
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5.2
Finanzierungsart

Anteilfinanzierung

5.3
Form der Zuwendung

Zuschuss oder Zuweisung

5.4
Bemessungsgrundlage

5.4.1

Zuwendungsfahig sind notwendige und angemessene Personalausgaben, die der MaBnahme
zuzurechnen sind. Sie midssen im unmittelbaren Zusammenhang mit der beantragten MaBnahme
entstehen. Dazu zahlen ausschlieBlich Personalausgaben:

a) fur befristete Beschaftigungsverhaltnisse,
b) zur befristeten Aufstockung bestehender Beschaftigungsverhaltnisse oder

c) fur geringfligige Beschaftigungsverhaltnisse nach § 8 Absatz 1 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch- Gemeinsame Vorschriften fir die Sozialversicherung - in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. November 2009 (BGBI. | S. 3710, 3973; 20111 S. 363), das zuletzt durch Artikel
9 des Gesetzes vom 16. Januar 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 14) geadndert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung.

5.4.2

Zuwendungsfahig sind dariber hinaus bei FortbildungsmaBnahmen gemaB Nummer 2 Satz 5
Buchstabe ¢ nachgewiesene Personalausgaben fir Ersatzkrafte wahrend der Abwesenheit auf-
grund der Fortbildung, soweit eine Vertretung durch andere Krafte des Tragers nicht moglich ist.
Deren Einsatz muss zur Sicherstellung einer verlasslichen Betreuung der Grundschilerinnen und
Grundschiler in den auBerunterrichtlichen Angeboten erforderlich sein. Zuwendungsfahig sind
bis zu 50 Prozent der auf die Ersatzkrafte entfallenden Ausgaben, jedoch maximal bis zur Halfte
der jeweiligen zuwendungsfahigen Fortbildungsausgaben.

5.4.3

Zuwendungsfahig sind notwendige und angemessene Sachausgaben, die der MaBnahme direkt

zuzurechnen sind. Zu den Sachausgaben zahlen auch Ausgaben fiir Teilnahmebeitrage und Ho-
norarkrafte. Zuwendungsfahige Sachausgaben sind dartiber hinaus Ausgaben fir bis zu funf Be-
raterinnen- beziehungsweise Beratertage zur Entwicklung, Umsetzung oder Uberpriifung je Kin-
derschutzkonzept. Geeignete Beraterinnen und Berater kénnen zum Beispiel Kinderschutzfach-

krafte sein.
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Gemeinkosten, Verwaltungspauschalen, Miete und Mietnebenkosten fur vorhandene eigene
Raume sowie Investitionen sind nicht zuwendungsfahig.

5.4.4

Der Fordersatz betragt fiir den Bereich der freien Ganztagstrager und etwaiger freier Schultrager
bis zu 90 Prozent und fir den Bereich der ortlichen Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe bezie-
hungsweise offentlichen Schultrager bis zu 80 Prozent der zuwendungsfahigen Gesamtausga-
ben.

5.4.5

Burgerschaftliches Engagement in der Form von freiwilligen, unentgeltlichen Arbeiten

kann, gemaB der zum Zeitpunkt der Bewilligung geltenden Richtlinie zur Berlcksichtigung von
blrgerschaftlichem Engagement bei der Gewahrung von Zuwendungen im Zustandigkeitsbe-
reich der Landesregierung Nordrhein-Westfalen vom 5. November 2025 (MB.NRW 2025 Nr.
153), als fiktive Ausgabe bei der Bemessung der Zuwendung einbezogen werden.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1

Grundsatzlich werden JahresmaBnahmen gefdrdert. Eine Uberjahrige Forderung der entspre-
chenden MaBnahmen ist moglich. Der Bewilligungszeitraum wird im jeweiligen Bewilligungsbe-
scheid festgelegt. Die Regelungen gemaB den Nummern 6.2 bis 6.4 sind als Auflage in den Zu-
wendungsbescheid aufzunehmen.

6.2

Bei allen Verd6ffentlichungen ist in geeigneter Weise auf eine Forderung des Landes Nordrhein-
Westfalen unter Verwendung des Logos der obersten Landesjugendbehdrde hinzuweisen.

6.3

Den inhaltlichen Rahmen flr die MaBnahmen setzt das Landeskinderschutzgesetz.

Bei der Entwicklung von Kinderschutzkonzepten sollen, neben dem Schutz von Kindern vor Ge-
walt innerhalb der auBerunterrichtlichen Ganztagsangebote der OGS, die Angebote auch als
Schutzraum fur Kinder in den Blick genommen werden, in denen Gewalt auBerhalb der Angebote
erkannt wird und Kinder sich mit etwaigen Gewalterfahrungen auBern beziehungsweise anver-
trauen kdnnen. In die Entwicklung, Anwendung und Uberpriifung der Kinderschutzkonzepte sol-
len darum, in Verbindung mit den Schutzkonzepten gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch
nach § 42 Absatz 6 Satz 3 des Schulgesetzes NRW auch Beteiligte aus dem Bereich der Grund-
schule einbezogen werden, hier insbesondere die Schulleitung und Lehrkrafte.
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6.4

Fortbildungs- und QualifizierungsmaBnahmen kénnen auch wesentliche fachliche Schwerpunkte
mit Blick auf die Entwicklung, Anwendung und Uberpriifung von Kinderschutzkonzepten gemaB
des Landeskinderschutzgesetzes beinhalten. Dazu gehéren Schwerpunkte im Kontext organisa-
tionaler Schutzkonzepte, die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 8a Absatz 4 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch oder die Gestaltung und Umsetzung der padagogischen Konzeption zur
Sicherung der Rechte der Kinder in Angeboten der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich.

7
Verfahren

7.1
Antragsverfahren

Antrage sind unter Verwendung des Antragsmusters gemaB der Anlage 1 grundsatzlich bis zum
15. Januar eines jeden Jahres, ausschlieBlich in elektronischer Form tGber das Portal
foerderung.NRW, bei der zustandigen Bewilligungsbehérde einzureichen. Stehen nach dem En-
de der Antragsfrist gemaB Satz 1 noch Haushaltsmittel zur Verfigung, kénnen auch nach Frist-
ablauf MaBnahmen nach den Vorgaben dieser Richtlinie bewilligt werden.

Die in Satz 1 benannte Frist gilt nicht fiir Antrage, die im Jahr 2026 gestellt werden.

7.2
Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehorde ist die jeweils drtlich zustéandige Bezirksregierung. Die Bewilligung erfolgt
nach den Mustern geman der Anlagen 2 und 3. Der Zuwendungsbescheid wird von der Bewilli-
gungsbehdrde in elektronischer Form Uber das Portal foerderung.NRW erstellt.

7.3
Anforderungs- und Auszahlungsverfahren
Die Zuwendung wird auf Grundlage der Anforderungen gemaR der Anlage 2 zu Nr. 5.1VV zu §

44 LHO beziehungsweise der Anlage 1 zu Nr. 5.1 VVG zu § 44 LHO ausgezahlt.

7.4
Verwendungshachweisverfahren

Ein Verwendungsnachweis ist mit Ablauf des dritten auf den Bewilligungszeitraum folgenden
Monats vorzulegen. Der Verwendungsnachweis ist nach dem Muster gemaRB der Anlage 4 in
elektronischer Form Uber das Portal foerderung.NRW der Bewilligungsbehdrde vorzulegen.

7.5
Zu beachtende Vorschriften

Fir die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fiir den Nachweis und
die Prufung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungs-
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bescheides und die Ruckforderung der gewahrten Zuwendung gelten die VV zu § 44
LHO beziehungsweise VVG zu § 44 LHO, soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen zuge-
lassen worden sind.

8
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach Veroffentlichung im Ministerialblatt fir das Land Nordrhein-
Westfalen in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2028 auBer Kraft.

Redaktioneller Hinweis:

Die Anlagen zu dieser Richtlinie sind auf der Seite www.forderung.nrw elektronisch abgebildet.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 717



	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Unterstützung der Entwicklung, Anwendung und Überprüfung von Kinderschutzkonzepten in Angeboten der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich (Richtlinie OGS Kinderschutzkonzepte) 
	Vollzitat
	 1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 
	 2 Gegenstand der Förderung 
	 3 Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger 
	 3.1 
	 3.2 
	 3.3 
	 4 Zuwendungsvoraussetzungen 
	 4.1 
	 4.2 
	 5 Art und Umfang, Höhe der Finanzierung 
	 5.1 Zuwendungsart 
	 5.2 Finanzierungsart 
	 5.3 Form der Zuwendung 
	 5.4 Bemessungsgrundlage 
	 5.4.1 
	 5.4.2 
	 5.4.3 
	 5.4.4 
	 5.4.5 
	 6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 
	 6.1 
	 6.2 
	 6.3 
	 6.4 
	 7 Verfahren 
	 7.1 Antragsverfahren 
	 7.2 Bewilligungsverfahren 
	 7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren 
	 7.4 Verwendungsnachweisverfahren 
	 7.5 Zu beachtende Vorschriften 
	 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


